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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.2005

Rechtssatz

Wird ein Sattelanhänger auf einer Straße mit ö entlichem Verkehr gezogen, steht es der Behörde frei, den Lenker des

Zugfahrzeuges etwa auch im Wege einer an den Zulassungsbesitzer des Anhängers gerichteten Anfrage nach § 103

Abs 2 KFG 1967 aus ndig zu machen, soweit ein ausreichender Zusammenhang zwischen dem Zulassungsbesitz am

Sattelanhänger und dem der Anfrage zu Grunde liegenden Vorgang (Delikt) besteht.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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